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Hochwasserschutz am Kothbach (Gewässer 3. Ordnung) in Amsham mit Hochwasser-
rückhaltebecken und innerörtlichem Gewässerausbau durch die Gemeinde Egglham  
Antrag vom 10.11.2020 auf Durchführung eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens 
gemäß § 68 Abs. 1 WHG 
Feststellung über die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
 

Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 
 
 
Die Gemeinde Egglham plant Gewässerausbaumaßnahmen zur Errichtung eines Hochwasser-
rückhaltebeckens sowie die Durchführung innerörtlicher ökologischer Gewässerausbaumaßnahmen 
im Ortsteil Amsham der Gemeinde Egglham. 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen Gewässerausbau mit Planfeststellungspflicht gemäß 
§ 68 Abs. 2 WHG.  
 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurde eine allgemeine Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 1 
UVPG verbunden mit Nr. 13.18.1 der Anlage 1 zum UVPG vorgenommen. Beteiligt wurden das 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, die untere Naturschutzbehörde und die untere Bauaufsichts-
behörde des Landratsamtes Rottal-Inn sowie die Fachberatung für Fischerei beim Bezirk 
Niederbayern.  
 
Die Prüfung der vorgelegten Unterlagen durch die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Rottal-Inn hat ergeben, dass bei einem Hochwasserereignis ein kurzfristiger (maximal wenige Tage) 
Einstau auf der Fläche geplant ist, auch nach kontrolliertem Abfluss des Wassers sind Teilflächen 
vermutlich noch einige Zeit vernässt. Da es im betroffenen Bereich keine Anzeichen für 
nässeempfindliche Tiere und Pflanzen gibt und sonst auch mit keinen dauerhaft schädlichen 
Auswirkungen zu rechnen ist, besteht aus naturschutzfachlicher Sicht keine UVP-Pflicht. 
Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf sieht nach momentanem Planungs- und Kenntnisstand in 
wasserwirtschaftlicher Hinsicht keine Notwendigkeit für eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Bei der 
geplanten Ausführung handelt es sich um einen naturnahen sowie naturfernen Gewässerausbau. Im 
Baubereich befinden sich keine Wasserschutzgebiete oder Heilquellenschutzgebiete. Das Vorhaben 
befindet sich jedoch im Risikogebiet und im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet des 
Kothbachs. Wasserwirtschaftliche Schutzkriterien sind daher betroffen. Von Seiten des 
Wasserwirtschaftsamtes sind mit der beantragten Maßnahme keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen auf die Gewässer, das Risikogebiet oder das Überschwemmungsgebiet 
gegenüber dem Istzustand zu erwarten, eine UVP ist nach Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes 
Deggendorf somit nicht erforderlich. 
Aus Sicht der Fachberatung für Fischerei sind keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu 
erwarten, wenn die von ihr im Verfahren vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbestimmungen 
berücksichtigt werden. 
Aus baurechtlicher Sicht wird die Maßnahme begrüßt, da davon ausgegangen wird, dass durch diese 
Maßnahme die Gefahr von Überschwemmungen im bebauten Ortsbereich von Amsham wesentlich 
verringert wird und sich neben mehreren Wohngebäuden auch einzelne Baudenkmäler im derzeit 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet befinden. 
 
Als Ergebnis der Vorprüfung wird festgestellt, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des wasserrechtlichen Gestattungsverfahrens für das 
beantragte Vorhaben nicht erforderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu 
erwarten sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 Satz 
1 UVPG). 
 
Pfarrkirchen, 19.07.2021 
 
Landratsamt Rottal-Inn  
Wasserrechtsbehörde 
 
Hampel 
Reg. Amtmann 
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Schulverband Schönau 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes –BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 
KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Grundschulverband Schönau 
folgende 
 

Haushaltssatzung: 
 

§ 01 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt  

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  240.600 € 

im Vermögenshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben mit  109.500 € 

ab.  
    

§ 02 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 03 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 04 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung im 

Verwaltungshaushalt wird für das  

Haushaltsjahr    2021     

auf     175.000 €  

 

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand  

vom     01. Oktober 2020  

auf     91 Verbandsschüler 

festgesetzt.  

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler  

auf      1.923,08 € 

 festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 05 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird  

auf      20.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 06 
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen. 
 

§ 07 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2021 in Kraft. 
 
Schönau, 27. Juli 2021           
Schulverband Schönau 
   
Robert Putz, 1.Bürgermeister 
und Schulverbandsvorsitzender  
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Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt 
gemacht. Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 
3 Satz 3 GO in der Zeit vom 28.07.2021 bis 13.08.2021 in der Geschäftsstelle des Schulverbandes in 
Schönau, Bachhamer Straße 22, 84337 Schönau öffentlich auf. Dort liegt auch die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsicht bereit. 
 
Schönau, 27.07.2021 
Schulverband Schönau 
gez. 
Robert Putz 
1. Bürgermeister 
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